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Anhörung - hier: Entwurf einer Sechsten Landesverordnung zur Änderung der

Landesverordnung über das berufliche Gymnasium

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Schulversuch „Ausweitung der Fachrichtung Technik um den Schwerpunkt Infor¬

mationstechnik am beruflichen Gymnasium  an der Carl-Benz-Schule in Koblenz ist

erfolgreich abgeschlossen worden und soll in die Regelform überführt werden. Dies

macht eine Anpassung der Landesverordnung über das berufliche Gymnasium not¬

wendig. Mit der Änderung der Landesverordnung wird es beruflichen Gymnasien in

der Fachrichtung Technik landesweit möglich, in Absprache mit der zuständigen

Schulaufsichtsbehörde sowie den jeweiligen Schulträgern den Schwerpunkt auf In¬

formationstechnik zu setzen, um damit einen Beitrag zur Umsetzung der Digitalisie¬

rungsstrategie des Landes zu leisten. Der Lehrplan liegt ebenfalls vor.

Zudem haben wir die Fächerkombinationstafel (Anlage zu § 8 - siehe Anhang) für das

berufliche Gymnasium in der Fachrichtung Technik / Qualifikationsphase ergänzt. Hier

fehlte bisher in der dargestellten Fächerkombination Nr. 9 das „sprachliche Profil .

Diese Kombination ist nach der Abiturprüfungsordnung sowie den Vorgaben durch die

KMK grundsätzlich zulässig, jedoch in der jetzigen Version der Landesverordnung

bisher nicht aufgeführt. Hierauf haben verschiedene berufsbildende Schulen wieder¬

holt aufmerksam gemacht. Deshalb soll im Zuge dieser Änderung auch die Fächer¬

kombinationstafel in der Zeile 9 über das berufliche Gymnasium um das fehlende
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sprachliche Profil ergänzt werden. Damit wird es Schülerinnen und Schülern der Fach¬

richtung Technik ermöglicht, statt des mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwer¬

punkts den Fokus im Rahmen der Abiturprüfungen um die Unterrichtsfächer Deutsch

und eine Fremdsprache zu erweitern.

Die Regelung soll zum 1. August 2018 in Kraft treten.

Ich bitte um Prüfung der vorgesehenen Regelungen und um Mitteilung eventueller

Änderungswünsche. Zur Geschäftserleichterung gehe ich davon aus, dass Sie keine

Änderungs- und / oder Ergänzungswünsche haben, wenn mir bis zum

vva er wa  

Anlagen:

1- Entwurf einer Sechsten Landesverordnung zur Änderung der LVO über das be¬

rufliche Gymnasium

2- Anhang zu § 8 LVO über das berufliche Gymnasium

18. Mai 2018

keine anderslautende Mitteilung von Ihnen vorliegt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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Verordnungsentwurf des
Ministeriums für Bildung

Sechste Landesverordnung
zur Änderung der Landesverordnung über das berufliche

Gymnasium

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Der mit Organisationsverfügung vom 05.12.2011 an der Carl-Benz-Schule in Koblenz
eingerichtete Schulversuch „Ausweitung der Fachrichtung Technik um den Schwer¬
punkt Informationstechnik am beruflichen Gymnasium  ist erfolgreich abgeschlossen
worden und soll in die Regelform überführt werden. Dies macht eine Anpassung der
Landesverordnung über das berufliche Gymnasium notwendig: So ist in der Fachrich¬
tung Technik der neue Schwerpunkt „Informationstechnik  auszuweisen.

Des Weiteren muss in der Anlage zu § 8 die Fächerkombinationstafel für das berufli¬
che Gymnasium Fachrichtung Technik / Qualifikationsphase ergänzt werden. Hier
fehlt in der dargestellten Fächerkombination Nr. 9 das „sprachliche Profil . Diese
Kombination ist nach der Abiturprüfungsordnung sowie den Vorgaben der KMK
grundsätzlich zulässig, jedoch bisher nicht aufgeführt. Deshalb wird die Fächerkombi¬
nationstafel in der Zeile Nr. 9 um das sprachliche Profil ergänzt.

Durch die Verordnung sind weder unterschiedliche Auswirkungen auf Männer und
Frauen noch auf die zukünftige Bevölkerungsentwicklung oder auf Verwaltungs¬
aufwand und Arbeitsplätze in der mittelständischen Wirtschaft zu erwarten

B. Lösung

Der vorliegende Verordnungsentwurf enthält die notwendigen Regelungen, die den in
Buchstabe A genannten Regelungsbedürfnissen Rechnung trägt.

C. Alternativen

D. Kosten

Durch die Überführung des Schulversuchs in die Regelform entstehen keine zusätzli¬
chen Kosten.

E. Zuständigkeit

Ministerium für Bildung.

Keine.
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Sechste Landesverordnung

zur Änderung der Landesverordnung über das berufliche Gymnasium

Aufgrund des § 11 Abs. 6 Satz 3 und des § 53 Abs. 1 in Verbindung mit § 45 Abs. 4
Satz 1 Nr. 4 des Schulgesetzes  om 30. März 2004 (GVBI. S. 239), zuletzt geändert
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 16. Februar 2016 (GVBI. S. 37), BS 223-1, wird im
Benehmen mit dem Landeselternbeirat verordnet:

Die Landesverordnung überdas berufliche Gymnasium vom 16. Juni 1997 (GVBI. S.
186), zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. Dezember 2011 (GVBI. 2012 S. 1),
BS 223-1-42, wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 3 Satz 2 wird vor dem Wort „Metalltechnik  das Wort „Informations-, 
eingefügt.

2. In § 5 Abs. 2 Nr. 2 wird im Klammerzusatz vor dem Wort „Metalltechnik  das Wort
„Informations-,  eingefügt.

3. In § 6 Abs. 3 Nr. 2 wird im Klammerzusatz vor dem Wort „Metalltechnik  das Wort
„Informations-,  eingefügt.

4. In der Anlage zu § 8 erhält die Fächerkombinationstafel für das Berufliche Gymna¬
sium in der Fachrichtung Technik / Qualifikationsphase die als Anlage beigefügte
Fassung.

Vom

Artikel 1

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2018 in Kraft.

Mainz, den
Die Ministerin für Bildung

Dr. Stefanie Hubig
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Abkürzun en, soweit sie nicht aus der Stundentafel für die Einführungsphase ersichtlich sind:

ANW Angewandte Naturwissenschaft: Praktikum in Physik, Chemie oder Biologie

M Mathematik mit angewandter Mathematik

NW Naturwissenschaft: Physik mit technischer Physik oder Chemie mit angewandter Chemie und Werkstoffkunde oder Biologie

GK Das Fach Gemeinschaftskunde integriert Inhalte aus Geschichte, Sozialkunde und Wirtschaftsgeografie.

*/**/***/ Fpr = Klassenteilung ge  . Nr. 7 u. 8 der W über die Klassen- u. Kursbildung an BBS vom 29. Juli 2005 in der jew. gelt. Fassung

In der Jahrgangsstufe 12 (12/1 und 12/2) ist zusätzlich ein zweistündiges künstlerisches Fach zu belegen (Bildende Kunst oder Darstellendes Spiel oder Musik).
2

Technik sechsstündig.
3

Evangelische oder Katholische Religionslehre oder Ethikunterricht können das Fach Gemeinschaftskunde im Abiturprüfungsprofil ersetzen.
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Begründung

Rheinlandpfok
MINISTERIUM FÜR BILDUNG

A. Allgemeines

Der mit Organisationsverfügung vom 5.12.2011 an der Carl-Benz-Schule in Kob¬
lenz eingerichtete Schulversuch „Ausweitung der Fachrichtung Technik um den
Schwerpunkt Informationstechnik am beruflichen Gymnasium  ist erfolgreich abge¬
schlossen worden und soll in die Regelform überführt werden. Dies macht eine An¬
passung der Landesverordnung über das berufliche Gymnasium notwendig: Die
bisher aufgeführten Schwerpunkte müssen um den neuen Schwerpunkt „Informati¬
onstechnik  ergänzt werden.

Des Weiteren muss in der Anlage zu § 8 die Fächerkombinationstafel für das beruf¬
liche Gymnasium Fachrichtung Technik / Qualifikationsphase ergänzt werden. Hier
fehlt in der dargestellten Fächerkombination Nr. 9 das „sprachliche Profil . Diese
Kombination ist nach der Abiturprüfungsordnung und den KMK-Rahmenvorgaben
grundsätzlich zulässig, jedoch bisher nicht aufgeführt. Deshalb wird die Fächer¬
kombinationstafel in der Zeile Nr. 9 um das sprachliche Profil „4. PF Deutsch, 5. PF
Fremdsprache  ergänzt.

Gesetzesfolgenabschätzung

Eine Gesetzesfolgenabschätzung ist wegen der geringen Wirkungsbreite und den
bisher bestehenden Erfahrungen in der Praxis nicht erforderlich.

Gender Mainstreaming

Der Verordnungsentwurf wurde nach den Prüfkriterien des Gender Mainstreaming
erstellt und auch darauf geprüft, wie er sich auf die spezielle Situation von Frauen
und Männern auswirkt. Besondere Maßnahmen sind nicht erforderlich, da sich die
Änderungen auf Schülerinnen und Schüler gleich auswirken.

Auswirkungen auf den demografischen Wandel

Auf die Bevölkerungs- und Altersentwicklung in Rheinland-Pfalz hat dieser Verord¬
nungsentwurf keine Auswirkungen.

Auswirkungen auf die mittelständische Wirtschaft

Der Verordnungsentwurf hat keine Auswirkungen auf die mittelständische Wirt¬
schaft.



B. Zu den einzelnen Bestimmungen

zu Artikel 1 Nummer 1

Rheinland falz
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In § 2 Abs. 3 Satz 2 werden die bisher aufgeführten Schwerpunkte um den neuen
Schwerpunkt „Informationstechnik  ergänzt.

zu Artikel 1 Nummer 2

In § 5 Abs. 2 Nr. 2 werden die bisher aufgeführten Schwerpunkte im Klammerzusatz
um den neuen Schwerpunkt „Informationstechnik  ergänzt.

zu Artikel 1 Nummer 3

In § 6 Abs. 3 Nr. 2 werden die bisher aufgeführten Schwerpunkte im Klammerzusatz
um den neuen Schwerpunkt „Informatipnstechnik  ergänzt.

zu Artikel 1 Nummer 4

Im Anhang zu § 8 erhält die Fächerkombinationstafel für das berufliche Gymnasium in
der Fachrichtung Technik / Qualifikationsphase die als Anlage beigefügte Fächerkom¬
binationstafel. Hier fehlt bisher in der dargestellten Fächerkombination Nr. 9 das
„sprachliche Profil . Diese Kombination ist nach der Abiturprüfungsordnung sowie den
Vorgaben durch die KMK grundsätzlich zulässig, jedoch in der jetzigen Version der
Landesverordnung bisher nicht aufgeführt; hierauf haben verschiedene berufsbildende
Schulen wiederholt aufmerksam gemacht. Deshalb soll im Zuge dieser Änderung
auch die Fächerkombinationstafel in der Zeile 9 über das berufliche Gymnasium um
das fehlende sprachliche Profil ergänzt werden. Damit wird es Schülerinnen und
Schülern der Fachrichtung Technik ermöglicht, statt des mathematisch¬
naturwissenschaftlichen Schwerpunkts den Fokus im Rahmen der Abiturprüfungen
um die Unterrichtsfächer Deutsch und eine Fremdsprache zu erweitern.

zu Artikel 2

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Landesverordnung, die mit Beginn des
neuen Schuljahres 2018 / 2019 in Kraft treten soll. Eine Inkraftsetzung während eines
laufenden Schuljahres ist nicht angezeigt.
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